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b) die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten für PKW, Kombifahrzeuge, LKW, Omnibusse und 

Schienenfahrzeuge sowie sonstige Fahrzeuge, die im Straßenverkehr zugelassen sind und primär dem 

Transport dienen; ebenfalls nicht zu den förderfähigen Kosten gehören bemannte Luft- und 

Wasserfahrzeuge sowie unbemannte Luft- und Wasserfahrzeuge, die primär dem Transport dienen, 

c) die Anschaffungskosten gebrauchter Wirtschaftsgüter, es sei denn, es handelt sich um den Erwerb durch 

ein kleines oder mittleres Unternehmen oder um Investitionen zum Erwerb der Vermögenswerte einer 

Betriebsstätte, die geschlossen wurde oder ohne diesen Erwerb geschlossen worden wäre. Förderfähig sind 

nur gebrauchte Wirtschaftsgüter, die nicht von verbundenen oder sonst wirtschaftlich, rechtlich oder 

personell verflochtenen Unternehmen angeschafft werden. Bei der Festsetzung der förderfähigen Kosten 

ist eine frühere Förderung der Wirtschaftsgüter angemessen zu berücksichtigen. Bei Investititionen zum 

Erwerb der Vermögenswerte einer Betriebstätte durch ein Großunternehmen sind zudem nur gebrauchte 

Wirtschaftsgüter förderfähig, deren Erwerb nicht bereits früher gefördert wurde.  

Im Falle kleiner Unternehmen, die von Familienmitgliedern ursprünglicher Eigentümer oder von 

ehemaligen Beschäftigten übernommen werden, entfällt die Voraussetzung, dass die Vermögenswerte von 

Dritten, die in keiner Beziehung zum Käufer stehen, erworben werden müssen, 

d) aktivierungsfähige Finanzierungskosten (Bauzeitzinsen). 

(3) Bei Investitionen, die im Zusammenhang mit der Verlagerung einer Betriebsstätte getätigt werden, sind 

Erlöse, die aus der Veräußerung der bisherigen Betriebsstätte erzielt werden bzw. erzielbar wären und eventuelle 

Entschädigungsbeträge (z. B. nach BauGB) von den förderfähigen Investitionskosten abzuziehen. 

(4) Eine Förderung kommt nur für den Teil der Investitionskosten in Betracht, der je geschaffenem Dauer-

arbeitsplatz 1.000.000 Euro oder je gesichertem Dauerarbeitsplatz 750.000 Euro nicht übersteigt.  

 Lohnkostenbezogene Zuschüsse  

(1) Bei lohnkostenbezogenen Zuschüssen gehören zu den förderfähigen Kosten die Lohnkosten, die für 

eingestellte Personen während eines Zeitraums von zwei Jahren anfallen. Voraussetzung ist, dass es sich um an 

ein Investitionsvorhaben nach Nummer 2.4.1 oder 2.4.2 gebundene Arbeitsplätze handelt, die überwiegend den 

Kriterien hochwertiger Beschäftigung50 entsprechen.  

(2) Die Lohnkosten umfassen den Bruttolohn (vor Steuern) und die gesetzlichen Sozialabgaben. Zuschüsse der 

Arbeitsmarktförderung sind abzuziehen. Ein Arbeitsplatz ist investitionsgebunden, wenn er eine Tätigkeit 

betrifft, auf die sich die Investition bezieht und wenn er in den ersten drei Jahren nach Abschluss der Investition 

geschaffen wird. Zugrunde gelegt werden können lediglich die neu geschaffenen Arbeitsplätze, die zu einem 

Nettozuwachs an Beschäftigten im Verhältnis zur durchschnittlichen Beschäftigtenzahl in den vergangenen 

zwölf Monaten vor Antragstellung führen.  

(3) Der lohnkostenbezogene Zuschuss kann je zur Hälfte mit der erstmaligen Besetzung der Arbeitsplätze und 

nach Ablauf des ersten Beschäftigungsjahres an den Zuwendungsempfänger ausgezahlt werden. 

 Ausschluss von der Förderung  

 Ausschluss von der Förderung 

Von der Förderung sind insbesondere Unternehmen ausgeschlossen, deren Haupttätigkeit in folgende 

Abschnitte und Abteilungen der WZ 2025 fällt (Liste nicht förderfähiger Wirtschaftszweige): 

A Land- und Forstwirtschaft, Fischerei 

B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 

C 24 Metallerzeugung und -bearbeitung, soweit „Stahlindustrie“ (gemäß Artikel 13 Buchstabe a in 

Verbindung mit Artikel 2 Nummer 43 AGVO) 

D Energieversorgung 

E Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen 

(außer 38.21 und 39) 

F Baugewerbe 

G Handel (außer 46.2 bis 46.6 sowie 46.8 und 46.9) 

 
50  Kriterien hochwertiger Beschäftigung können sich zum Beispiel aus einer überdurchschnittlichen 

Qualifikation, besonders hoher Wertschöpfung, Innovationspotential des Arbeitsplatzes oder aus der Höhe des 

Bruttoarbeitslohnes ergeben.  
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H Verkehr (vgl. auch Artikel 13 Buchstabe b in Verbindung mit Artikel 2 Nummer 45 AGVO) und Lagerei 

(außer 49.34 sofern sie ausschließlich touristischen Zwecken dienen, und 52.25) 

I 55.4 Vermittlungstätigkeiten für Beherbergungsdienstleistungen 

I 56 Gastronomie (außer in Kombination mit I 55 – Beherbergung, wobei mit den eigenen Beherbergungs-

gästen mindestens 25 % der Umsätze erzielt werden müssen) 

J Verlagswesen, Rundfunk sowie Erstellung und Verbreitung von Medieninhalten (außer 58.1, 58.2, 

59.11, 59.12 und 59.2) 

K 61 Telekommunikation 

L Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 

M Grundstücks- und Wohnungswesen 

N Erbringung von wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen (außer 71, 72 und 73) 

O Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen 

P Öffentliche Verwaltung, Verteidigung51; Sozialversicherung 

Q Erziehung und Unterricht 

R Gesundheits- und Sozialwesen 

S Kunst, Sport und Erholung (außer 93.2 soweit die Dienstleistungen überwiegend dem Tourismus 

zugutekommen) 

T Erbringung von sonstigen Dienstleistungen (außer 96.23 soweit die Dienstleistungen überwiegend dem 

Tourismus zugutekommen) 

U Private Haushalte mit Haushaltspersonal sowie Herstellung von Waren und Erbringung von 

Dienstleistungen durch private Haushalte für den Eigenbedarf ohne ausgeprägten Schwerpunkt 

V Exterritoriale Organisationen und Körperschaften 

 Einschränkungen der Förderung 

(1) Die Förderung aufgrund beihilferechtlicher Regelungen ist eingeschränkt für den Bereich „Verarbeitung und 

Vermarktung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen52 und von Erzeugnissen der Fischerei und Aquakultur“53. 

(2) Die Förderung von Investitionsvorhaben im Schiffbausektor ist grundsätzlich möglich. Dabei ist jedoch zu 

beachten, dass Investitionsvorhaben in Werften für Neubau, Umbau und Reparatur der in Nummer 12 

Buchstabe d der früheren Rahmenbestimmungen über Beihilfen für den Schiffbau54 aufgeführten Arten von 

Handelsschiffen mit Eigenantrieb einzeln bei der EU-Kommission auf Grundlage der Regionalbeihilfeleitlinien 

angemeldet werden müssen. 

 Widerruf des Zuwendungsbescheides und Rückforderung der Fördermittel bei 

Nichterreichung von Fördervoraussetzungen des Koordinierungsrahmens 

 Rückforderungsgrundsatz 

Der Zuwendungsbescheid ist zu widerrufen und die bereits gewährten Fördermittel sind zurückzufordern, wenn 

die Fördervoraussetzungen des Koordinierungsrahmens nach Abschluss des Investitionsvorhabens oder der 

Maßnahme nicht erfüllt sind. Der Zuwendungsbescheid kann auch während des Durchführungszeitraumes 

widerrufen werden, wenn das Förderziel aufgrund von Auflagenverstößen nicht mehr erreicht werden kann.  

 
51  Umfasst nicht die Rüstungsindustrie, die im Abschnitt C (Verarbeitendes Gewerbe) verortet ist. 
52  Ausgeschlossen sind Beihilfen für die Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse,  

a) wenn sich der Beihilfebetrag nach dem Preis oder der Menge der bei Primärerzeugern erworbenen oder von den 

betreffenden Unternehmen vermarkteten Erzeugnisse richtet;  

b) wenn die Beihilfe an die Bedingung geknüpft ist, dass sie ganz oder teilweise an die Primärerzeuger weitergegeben wird 

(vgl. Artikel 1 Absatz 3 Buchstabe c AGVO). 

Siehe auch Gemeinschaftsrahmen für staatliche Beihilfen im Agrar- und Forstsektor (insbesondere Abschnitt 1.1.1.3) aus 

dem Jahr 2022.  
53  Vgl. hierzu Verordnung (EU) Nr. 2022/2473 der Kommission vom 14. Dezember 2022 zur Feststellung der Vereinbarkeit 

bestimmter Gruppen von Beihilfen zugunsten von in der Erzeugung, Verarbeitung und Vermarktung von Erzeugnissen der 

Fischerei und der Aquakultur tätigen Unternehmen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des 

Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (Gruppenfreistellungsverordnung für den Fischerei- und 

Aquakultursektor) (ABl. L 327 vom 21.12.2022, S. 82). 
54  Vgl. ABl. C 364 vom 14.12.2011, S. 9. 


